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Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der außerordentlichen Sit-
zung am 21.10.2013 nachfolgenden Beschluss gefasst, der hiermit bekannt 
gegeben wird.

Beschluss-Nummer: 0613/2013
Entscheidung über die Gültigkeit der Abwahl des Oberbürgermeisters der 
Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 51 Kommunalwahlgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt die Gültigkeit der Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Schö-
nebeck (Elbe). Einwendungen gegen die Abwahl liegen nicht vor. Die Abwahl ist 
gültig.
Schönebeck (Elbe), den 22.10.2013

               
i.V. Schröder
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Allgemeinverfügung zur Ladenöffnung an Adventssonntagen

Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für die Sonntage 
am 01.12.2013, am 08.12.2013, am 15.12.2013 sowie am 22.12.2013 die AIIge-
meinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle Verkaufsstellen zum 
Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können. Auf der Grundlage des § 7 
Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG LSA) in Verbin-
dung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
können die Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus Anlass des 
Weihnachtsmarktes in Bad Salzelmen am Sonntag, 01.12.2013, des Nikolausfestes 
am zweiten Adventssonntag im Dezember, 08.12.2013 und des Festes, Weihnacht-
licher Bierer Berg“ am dritten Adventssonntag, 15.12.2013 sowie des vierten Ad-
vents am Sonntag, 22.12.2013 für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrunq
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), einzulegen. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall 
ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz zu versehen.

im Auftrag 
Liedicke 
Amtsleiter Sicherheits- und Ordnungsamt

BEKANNTMACHUNG

der 30. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies
am 05.11.2013

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  Dorfstraße 1
  39217 Schönebeck (Elbe)

TA G E S O R D N U N G

Einwohnerfragestunde

Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Vorlagen-Nummer: 0620/2013
  Mittelfristige Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2014/15 

bis 2018/19

Nichtöffentlicher Teil:
5. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
6. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

Maser
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung

der 30. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky
am 06.11.2013

Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr

Sitzungsort: Bürgerraum 
  Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)

TA G E S O R D N U N G

Einwohnerfragestunde

Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über
 a) die Sitzung vom 11.09.2013
 b) die Sitzung vom 02.10.2013
4. Vorlagen-Nummer: 0620/2013
  Mittelfristige Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2014/15 

bis 2018/19
5. Stand: Reparaturarbeiten Friedhofsweg
6. Stand: Vorbereitung Hochwasserschutzarbeiten 2013

Nichtöffentlicher Teil:

7. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder

Schmeißer
Ortsbürgermeister
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